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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Haupt- und Finanzausschuss Bau- und Vergabeausschuss 

 

Beschlussantrag Nr. : 130-2013 

  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Haushalt
Budget / Produkt: 20/ 11.13.01

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Haupt- und Finanzausschuss 17.10.2013    
Bau- und Vergabeausschuss 17.10.2013    

    
 
Beschlussgegenstand: 
Investitionshaushalt 2014 
 
 
Antragsinhalt: 
Der Haupt- und Finanzausschuss und der Bau- und Vergabeausschuss empfehlen dem Stadtrat der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen, den Investitionsplan 2014 gemäß Anlage im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 
2014 zu beschließen.  
 
 
Begründung: 
Der Haupt- und Finanzausschuss wurde auf seiner Sitzung am 05. September 2013 und der Bau- und 
Vergabeausschuss auf seiner Sitzung am 04. September 2013 erstmals über die Investitionsplanung für das 
Haushaltsjahr 2014 informiert.  
 
Für die Vorbereitung der Haushaltsplanung bildet der Ausgleich des Investitionshaushaltes ein 
herausragendes Schwerpunktthema der jährlichen Haushaltsdiskussion.  
 
Es hat sich bewährt, in mehreren zeitlichen Etappen auf unterschiedlichen Ebenen dieses Thema zu 
diskutieren und Empfehlungen einzuholen, um bereits im Vorfeld einer möglichen Beschlussfassung am 11. 
Dezember 2013 die wesentlichsten investiven Probleme zu klären bzw. vor allem den Ausgleich des 
Investitionshaushaltes herbeizuführen. Im Besonderen geben dabei der Bau- und Vergabeausschuss für die 
baulichen Investitionen und der Haupt- und Finanzausschuss für die investiven Anschaffungen nach den 
gegebenen haushaltsrechtlichen Prämissen regelmäßige Empfehlungen ab. Diese Empfehlungen bilden 
ebenso die Grundlage für deren Behandlung in der AG "Haushaltskonsolidierung" und den Ortschaftsräten 
im Rahmen der Anhörung zum jeweiligen Haushaltsentwurf.  
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Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
Gemeindehaushaltsverordnung Doppik des Landes Sachsen-Anhalt (GemHVO Doppik LSA) 
Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen  
  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? keine  
 
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine   
b) aufzuheben? keine  
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
 
Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 
Landesrecht) 
 

wurde durchgeführt 
ist nicht notwendig 

 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) Untersachkonten: ./.  
b) Maßnahmenummer (bei Investitionen): ./. 
c) Betrag in € einmalig: ./. 
d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben: ./. 
  
 
 
 
 
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 130-2013 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Investitionshaushalt 2014 - Teil investive Anschaffungen 
Investitionshaushalt 2014 - Teil investive Baumaßnahmen   
  
 
 


